
Gemeinde Pöcking

Bekanntmachung
nachS3Abs.2BauGB

Bauleitplanung;
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 40 ,,Gewerbegebiet am Schmalzhof" für das Gebiet des Gut
Schmalzhof (FlNrn. 384, 385 und 385/3, Gemarkung Maising) sowie für Flächen südwestlich des

Gut Schmalzhof Oeilflächen der Grundstücke FlNrn. 1136, ll40 und ll4l, je Gemarkung Pö-

cking sowie FlNr. 383, Gemarkung Maising, (siehe Lageplan unten).
Beteiligung der öffentlichkeit und der Behörden im Verfahren nach 5 3 Abs. 2 und S 4 Abs. 2
BauGB;

Der Gemeinderat Pöcking hat in seiner Sitzung am 13.12.2OI2 beschlossen, für das Gebiet des

Gut Schmalzhof (FlNrn. 384, 385 und 385/3, Gemarkung Maising) sowie für Flächen südwestlich
des Gut Schmalzhof (Teilflächen der Grundstücke FlNrn. 1136, 1140 und II4I, je Gemarkung
Pöcking) sowie FlNr.383, Gemarkung Maising, einen Bebauungsplan aufzustellen, um die Zuläs-
sigkeitsvoraussetzungen für die Errichtung und Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu schaffen.

Der geplante Umgriff ist aus nachfolgender Kartendarstellung ersichtlich:
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Der Gemeinderat Pöcking hat in seiner Sitzung am 2I.05.2015 den Entwurf des Bebauungspla-
nes gebilligt und beschlossen, erneut eine Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß S 3 Abs. 2 und $ 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. I

l Hinweis: Die öffentliche Beteiligung nach S 3 Abs.2 BauGB wird wiederholt. Der

ist indes nicht mit dem Planentwurf der zweiten öffentlichen Auslegung nach 5 3
20.O3.2015 bis einschl ießl ich 20.04.20 1 5 stattgefunden hat, identisch.

ausgelegte Planentwurf
Abs. 2 BauGB, die vom
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Der vom Gemeinderat gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf des Bebauungsplanes
Nr. 40 ,,Gewerbegebiet am Schmalzhof" sowie der Entwurf der Begründung mit Umweltbericht
und die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen liegen in der Zeit

vom 25.05.2015 bis einschließlich 25.06.2015

im Bauamt der Gemeinde Pöcking, Feldafinger Straße 5; EG; in Pöcking, während der allgemei-
nen Dienststunden öffentlich aus.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen hierzu abgeben werden.

Es sind folgende Arten umweltbezogener Informationen verfügbar:

Schutzeut Art der vorhandenen Information
Mensch lmm issionsgutachten;

Begutachtung der Wechselwirkung
mit angrenzender Wohnbebauung
sowie Festsetzung von Geräuschkon-
tingenten und baulichem Schall-
sch utz;
Verkeh rsgutachten;
Feststellung der fehlenden Bedeutung
des Geltungsbereiches für die Naher-
hol ung

Tiere, Pflanzen, biologische
Vielfalt

Spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung;
Bezugnahme auf Bestandsaufnahme
und Kartierung (Karten: Bestand,
Eingriffsschwere, Bewertung, Aus-
gleichsbilanz);
Kartierung eines ,,erhaltenswerten
Baumbestandes";
Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Ausgleich nachteili-
ser Umweltauswirkunsen s.u.

Landschaft und Ortsbild H i nweis auf Landschaftssch utzgebiet;
Ausführungen zur Topographie in der
Begründung;
Feststellung der strukturgebundenen
Landschaftselemente (Hecken und
Hasen)

Boden Feststellung zum Versiegelungsgrad
und zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden;
Keine Altlasten
Versickerungsfäh igkeit des U nter-
grundes

Kultur und sonstige Sachgü-
ter

Hinweise auf Betroffenheit von Bau-,
Kunst- und Bodendenkmälern;

Wasser Gutachten zur Niederschlagswasser-
beseitigung;
Geltungsbereich nicht im Wasser-
schutzgebiet;
Nähe von Trin kwassergewi n n ung;
Keine Wassergewinnung im Geltungs-
bereich:



Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum
Ausgleich nachteiliger Um-
weltauswirkungen

Umweltbericht: Ermittlungen von Ein-
griff und Ausgleich auf Grundlage des
Leitfadens zur Eingriffsregelung in der
Bauleitplanung (BayStMLU 2003);
(Karten: Bestand, Eingriffsschwere,
Bewertu ichsbilanz)

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-

schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag
nach S 47 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO - unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Bekanntmachungsnachweis
Anschlag an die Amtstafeln:

Ausgehängt am: 18.05.20 I 5
Abgenommen am:

Für die Richtigkeit:

Tag:
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Pöcking, 18.05.2015
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Rainer Schnitzler
Erster Bürgermeister

Namensz.:


